
1. Ausdruck in DIN A4 2. Mittig falten, so dass die weiße Seite 
innen und die beschriebene außen ist.

3. Linken Teil zu 1/3 einfalten. 4. Rechten Teil zu 1/3 einfalten.

5. Die linke gefaltete Seite  
wieder darüber falten, fertig ist 
ein handlicher kleiner Flyer mit 
den Rechengrößen!

Faltanleitung Rechengrößen zum Ausdrucken
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Wichtige Termine
Fälligkeit von Beitragsnachweisen und  
Beitragszahlungen 2026
Beiträge und Beitragsnachweise müssen zu Beginn des ge-
nannten Fälligkeitstages 0 Uhr bei den Einzugsstellen vorliegen 
und die SV-Beiträge bei den Banken eingegangen sein. Damit 
sind die Beitragsnachweisdateien einen Arbeitstag vor dem 
angegebenen Fälligkeitstag zu übermitteln. 

Bei der Feststellung der drei letzten Bankarbeitstage ist zu 
berücksichtigen, dass sowohl der 24. als auch der 31.12. eines 
Jahres nicht als bankübliche Arbeitstage gelten. Somit ergeben 
sich im Jahr 2026 folgende Fälligkeitstage:

Monat Fälligkeit der  
Beitragsnachweise

Fälligkeit der  
Beiträge

Januar 26.01.2026 Mo. 28.01.2026 Mi.

Februar 23.02.2026 Mo. 25.02.2026 Mi.

März 25.03.2026 Mi. 27.03.2026 Fr.

April 24.04.2026 Fr. 28.04.2026 Di.

Mai 22.05.2026 Fr. 27.05.2026 Mi.

Juni 24.06.2026 Mi. 26.06.2026 Fr.

Juli 27.07.2026 Mo. 29.07.2026 Mi.

August 25.08.2026 Di. 27.08.2026 Do.

September 24.09.2026 Do. 28.09.2026 Mo.

Oktober 26.10.2026 Mo. 28.10.2026 Mi.

November 24.11.2026 Di. 26.11.2026 Di.

Dezember 22.12.2026 Di. 28.12.2026 M.

Bitte beachten Sie, dass der Beitragsnachweis mit Beginn des Tages 0:00 
Uhr vorliegen muss. Übermitteln Sie den Beitragsnachweis so, dass dieser 
bereits am Vortag bei der Krankenkasse eingeht.

Stand November 2025.  
Die Inhalte wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt und erstellt.  

Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren.  
Die System AG@data haftet nicht für Fehler.

Wichtige Rechengrößen in der  
Sozialversicherung

Beitragsbemessungsgrenzen

KV / PV 5.812,50 EUR

RV / AV (bundeseinheitlich) 8.450,00 EUR

Knappschaftl. RV  
(bundeseinheitlich)

10.400,00 EUR

Bezugsgrößen

RV / KV (bundeseinheitlich) 3.955,00 EUR

Regelbedarfsstufe 1 nach §28 SGB XII 563,00 EUR

Beitragssätze zur Sozialversicherung

Krankenversicherung allg. Satz 14,6 %

Krankenversicherung ermäßigter Satz 14,0 %

Rentenversicherung 18,6 %

Arbeitslosenversicherung 2,6 %

Pflegeversicherung 
abzgl. Pflegeabschlag/Kind unter 25. J.

3,6 % 
0,25 %

Kinderlosenzuschlag zur Pflegeversicherung 0,60 %

Insolvenzgeldumlage 0,15 %

Faktor F 0,6619

Durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2,9 %

Höchstgrenzen für privat Versicherte

Private Krankenversicherung 508,89 EUR

Private KV (ermäßigter Satz) 454,78 EUR

Private Pflegeversicherung (außer Sachsen) 104,63 EUR

Private Pflegeversicherung (Sachsen) 75,56 EUR

Weitere und abgeleitete Rechengrößen

Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze 77.400,00 EUR

Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze 69.750,00 EUR

Steuerfreier Betrag zur betriebl. Alters- 
vorsorge (§ 3 Nr. 63 EStG)

8.112,00 EUR

Sozialvers.-freier Beitrag zur betriebl. 
Altersvorsorge (§1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV)

4.056,00 EUR

Steuerfreier Anteil an der ZVK-Umlage  
(§ 3 Nr. 56 EStG)

4.056,00 EUR

Geringverdienergrenze (mon.) 325,00 EUR

Geringfügigkeitsgrenze (mon.) 603,00 EUR

Krankenversicherungsbeiträge für  
geringfügig Beschäftigte

13,0 %

Rentenversicherungsbeiträge für  
geringfügig Beschäftigte

15,0 %

Pauschalsteuer (einschließlich Kirchen-
steuer und Soli-Zuschlag)

2,0 %

Mindestbemessungsgrundlage für  
geringfügig Beschäftigte bei RV-Pflicht

175,00 EUR

Beginn der Gleitzone (mon.) 603,01 EUR

Ende der Gleitzone (mon.) 2.000,00 EUR

Sachbezüge

Amtliche Sachbezugswerte (tgl./mon.)
freie Verpflegung (tgl./mon.)11,51 / 345,00 EUR

unentgeltliches Frühstück (tgl./mon.)2,37 / 71,00 EUR

unentgeltliches Mittagessen (tgl./mon.)4,57 / 137,00 EUR

unentgeltliches Abendessen (tgl./mon.)4,57 / 137,00 EUR

Sachbezugsfreigrenzen
Freigrenze für geringfügige Sachbezüge50,00 EUR

Freigrenze für Aufmerksamkeiten60,00 EUR

Freibetrag Betriebsveranstaltung110,00 EUR

Berechnung des geldwerten Vorteils von Firmen PKW
monatlicher geldwerter Vorteil bei 
Privatnutzung:

Listenpreis x 1 %

monatlicher geldwerter Vorteil für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte:

Listenpreis x einf.  
Entfernungskilometer  
x 0,03 %

monatlicher geldwerter Vorteil für 
Familienheimfahrten (pro Fahrt):

Listenpreis x Gesamt-
entfernungskilometer  
x 0,002 %

monatlicher geldwerter Vorteil bei 
Elektro- und hybridbetriebenen 
Fahrzeugen*:

Listenpreis x 0,5 % oder 
Listenpreis x 1 % x 0,5

monatlicher geldwerter Vorteil für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte bei Elektro- und hyb-
ridbetriebenen Fahrzeugen*:

Listenpreis x einf. Ent-
fernungskilometer x  
0,03 % x 0,5

monatlicher geldwerter Vorteil 
für Familienheimfahrten bei 
Elektro- und hybridbetriebenen 
Fahrzeugen*:

Listenpreis x Gesamt-
entfernungskilometer  
x 0,002 % x 0,5

Pauschal versteuerbarer Anteil für 
Fahrten Wohnung/Arbeit

(neu ab 1. km: 0,38 EUR):

einfache Entfernungs-
kilometer 0,38 € x 15 
Tage  
(Abweichungen von 15 
Arbeitstagen möglich)

*Für Elektrofahrzeuge ohne CO2-Emissionen mit einem Bruttolistenpreis 
bis 100.000 Euro gilt für die private Nutzung die 0,25-%-Regelung (statt der 
regulären 1-%-Regelung)

Verpflegungspauschalen bei Dienstreisen
Abwesenheiten von > 8 Stunden14,00 EUR

Mehrtägige Reisen am ersten Tag14,00 EUR

Mehrtägige Reisen an Tagen zwischen 
ersten und letztem Tag

28,00 EUR

Mehrtägige Reisen am letzten Tag14,00 EUR


